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Regeste

Stimmrechtsrekurs | Dass beim gleichen Urnengang neben je zwei eidgenössischen und
kantonalen Vorlagen über zehn kommunale Vorlagen abgestimmt und zusätzlich die
Mitglieder der Kreisschulpflege gewählt werden, verstösst nicht gegen den Anspruch auf
freie Willensbildung (E. 3). Abweisung.

Erwägungen

E. 4
Die Gerichtskosten sind nach § 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 4 VRG auf die
Gerichtskasse zu nehmen.
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